
 
Ablaufschema für die Abwicklung der Milchquotenangebote  

und –nachfragen über die Übertragungsstelle 

 
 
 

 

Nachfrager   Bank  Molkerei  Anbieter 

reicht sein Nachfragege-
bot (Formblatt 1a) und die 
Bankbürgschaft (Formblatt 

1d) direkt bei der Über-
tragungsstelle ein  

leistet Bank-
bürgschaft 
(Formblatt 1d) 

   bescheinigt im 
Molkereinach-
weis (Formblatt 

1c) die nichtbe-
lieferte Milch-
quote 

 

beantragt beim AELF den 
Nachweis der Landes-
stelle (Formblatt 1e); reicht 
Abgabeangebot (Formblatt 

1b), Molkereinachweis 
und Nachweis der Lan-
desstelle beim AELF oder 
direkt bei der Übertra-
gungsstelle ein 

 

 

 Amt für Ernährung, Landwirtschaft  
und Forsten (AELF) 

 

  erstellt auf Antrag (Nachw.A) und 
nach Prüfung der „Offenlegung der 
Eigentums- und Pachtverhältnisse“ 
(Formblatt Off) den Nachweis der Lan-
desstelle (Formblatt 1e), in dem u.a. 
bestätigt wird, dass die Angebots-
menge dem Anbieter auch tatsäch-
lich zusteht (keine Verpächterans-
prüche!) 

 

 leitet das Abgabeangebot (mit Molke-

reinachweis und Nachweis der Landesstelle) 
an die Übertragungsstelle weiter 

 

 

Übertragungsstelle  Übertragungsstelle 

 teilt dem Nachfrager den Eingang des voll-
ständigen / unvollständigen Nachfragegebo-
tes mit  

 lehnt das Nachfragegebot ggf. wg. Fristver-
säumnis oder Unvollständigkeit ab 

  teilt dem Anbieter den Eingang des vollstän-
digen / unvollständigen Abgabeangebotes mit 

 lehnt das Abgabeangebot ggf. wg. Fristver-
säumnis oder Unvollständigkeit ab 

 übermittelt der Berechnungsstelle die Daten-
sätze aller gültigen Nachfragegebote 

  übermittelt der Berechnungsstelle die Daten-
sätze aller gültigen Abgabeangebote 

 

 

Berechnungsstelle 

 berechnet aus allen gültigen Nachfragegeboten und Abgabeangeboten 
den Gleichgewichtspreis und die sonstigen gemeinsamen Ergebnisse 

 teilt den Übertragungsstellen den Zahlungsausgleich mit 

 gibt den Übertragungsstellen ihre berechneten Daten zurück 

 

 



B 
 

 

 

Übertragungsstelle   Übertragungsstelle  

 teilt – soweit vorhanden – dem erfolgreichen 
Nachfrager die Mengen aus der Landesre-
serve zu  

 gibt die Börsenergebnisse bekannt 

  gibt die Börsenergebnisse bekannt 

 

teilt dem erfolgreichen 
Nachfrager mit, dass 
er zum Zug gekom-
men ist, fordert ihn zur 
Zahlung auf und er-
lässt einen Gebühren-
bescheid 

teilt dem nicht erfolg-
reichen Nachfrager 
mit, dass er nicht zum 
Zug gekommen ist 
und erlässt einen Ge-
bührenbescheid 

 teilt dem nicht erfolg-
reichen Anbieter mit, 
dass er nicht zum 
Zug gekommen ist 
und erlässt einen Ge-
bührenbescheid 

teilt dem erfolgreichen 
Anbieter mit, dass er 
zum Zug gekommen 
ist, informiert das 
AELF und Molkerei 
von der Übertragung 
und erlässt einen Ge-
bührenbescheid 

 

 

erfolgreicher 
Nachfrager 

 nicht erfolgreicher 
Nachfrager 

 nicht erfolgreicher 
Anbieter 

 erfolgreicher 
Anbieter 

zahlt den mitgeteilten 
Rechnungsbetrag 
inkl. der erhobenen 
Gebühren an die 
Staatsoberkasse 

 zahlt die erhobenen 
Gebühren an die 
Staatsoberkasse 

 zahlt die erhobenen 
Gebühren an die 
Staatsoberkasse 

 MÜSB errechnet Net-
to-Auszahlungs-
betrag (Quote abzgl. 
Gebühren) 

 

 

 Staatsoberkasse (BFD) 

 teilt der Übertragungsstelle den Zahlungsein-
gang mit 

 zahlt an die erfolgreichen Anbieter den ermit-
telten Gleichgewichtspreis aus (abzgl. der von 
der Übertragungsstelle erhobenen Gebühren) 

 

 Übertragungsstelle 

 fordert gegebenenfalls bei der Bank die Zahlung aus der Bankbürgschaft ein 

 prüft, ob die Molkereien bei den erfolgreichen Anbietern in jedem Einzelfall die 
Milchquote gekürzt haben 

 erteilt den erfolgreichen Nachfragern einen Bescheid über die endgültige Zuteilung 
der Milchquote 

 veranlasst bei der Staatsoberkasse die Auszahlung an die erfolgreichen Anbieter 

 teilt den zuständigen Molkereien und ÄELF ihre jeweiligen erfolgr. Nachfrager mit 
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Berechnungsstelle 

 berechnet aus allen gültigen Nachfragegeboten und Abgabeangeboten 
den Gleichgewichtspreis und die sonstigen gemeinsamen Ergebnisse 

 teilt den Übertragungsstellen den Zahlungsausgleich mit 

 gibt den Übertragungsstellen ihre berechneten Daten zurück 


